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ABFALLMERKBLATT UND ABFALLKALENDER 2020 
 

Abfall ist ein nicht unbedeutendes Wirtschaftsgut. Mit guten Kenntnissen und konsequentem Trennen 

lassen sich für jeden Einzelnen von uns Kosten sparen und wichtige Rohstoffe für die weitere Verwen-

dung zurückgewinnen. Der vorliegende Abfallführer möchte Sie dabei unterstützen.  

Bereitstellung 
Säcke und Gebinde müssen am Abfuhrtag vor 07:00 Uhr gut sichtbar bereitgestellt werden, damit die 
Säcke über Nacht nicht von Tieren aufgerissen werden. Für spezielle Abfallarten gelten die jeweiligen 
Regeln für die Bereitstellung.  
 
Leere und nicht geleerte Gebinde 
Leergebinde sind gleichentags wegzuräumen. Nicht mitgenommene Güter bedeuten, dass die gelten-
den Vorschriften für die Abfuhr nicht eingehalten worden sind, z.B. keine oder zu wenige Marken, fal-
sches Gebinde, falsche Abfallsorte etc. Solche Güter sind gleichentags zurückzunehmen und für die 
nächste Abfuhr korrekt bereitzustellen.  
 
Abfallsünder – unfair und unsozial 
Die Gemeinde toleriert keine illegale Entsorgung von Abfällen, z.B. Bereitstellung ohne Marken, Abla-
gern von Abfällen auf öffentlichem Grund, Verbrennen von Abfällen. Wer Abfälle vorsätzlich illegal ent-
sorgt, wird rechtlich verfolgt.  
 
Gebühren 
Die Entsorgung von Kehricht, Sperrgut und Grüngut ist in der Gemeinde Arch kostenpflichtig.  

Kehrichtgrundgebühren 

Einzelpersonen 

CHF 70.00 exkl. MwSt. 

Mehrpersonenhaushalte/ 
Dienstleistungsbetriebe 

CHF 80.00 exkl. MwSt. 

Industrie und Gewerbe 

CHF 90.00 exkl. MwSt. 

Kehricht- und Sperrgutmarken 

35 l (60 l = 2 Marken) 
(10er-Bogen) 

CHF 16.00 

110 l / Sperrgut  
bis 25 kg 

CHF 4.00 

800 l Containermarken 

CHF 32.00 

Erhältlich bei: 

 Gemeindeverwaltung Arch 

 Volg, Arch (ausgenommen 800 l Containermarken) 

 

Grünabfuhrmarken 

Bündel 

Marke à CHF 3.00 

140 l Container 

5 Marken CHF 30.00 
10 Marken CHF 60.00 

240 l Container 

5 Marken CHF 50.00 
10 Marken CHF 100.00 

 
800 l Container 

CHF 35.00 
 

Erhältlich bei: 

 Gemeindeverwaltung Arch 

 Volg, Arch  
 
 
 

Es werden keine zusätzlichen Flugblätter mehr verteilt! 
 

Alle Informationen über die Abfallentsorgung finden Sie jederzeit online unter: www.arch-be.ch 
 
 
 

 

http://www.arch-be.ch/
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Sammlung von Haus zu Haus 
Bereitstellung jeweils bis 07:00 Uhr des Abfuhrtages 

Entsorgung Was Wie Wann / Wo 

Kehricht

 

Brennbare nicht wieder verwert-
bare Siedlungsabfälle wie Holz, 
Verbundverpackungen, Windeln, 
Tiernahrungsbeutel, Glühbirnen, 
usw. werden mit der Kehrichtab-
fuhr entsorgt. 

Der Hauskehricht ist gebühren-
pflichtig. Er ist in fest verschnür-
ten Kehrichtsäcken zu höchs-
tens 25 kg Gewicht pro Sack be-
reitzustellen.  
Die Sammlungen werden an 
folgenden Daten aufgrund ei-
nes Feiertages auf den Freitag 
verschoben:  
 

21.05.2020  22.05.2020 
 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

      

Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

      

Sperrgut / 
Holz

 

Sperrige Gegenstände wie Skis, 
Klaviere, Möbel und Teppiche 
können bei gleichzeitigem Kauf 
vergleichbarer Ware an den Ver-
kaufsstellen zur Entsorgung ab-
gegeben werden. Der Handel 
kann dafür ein Entgelt verlan-
gen. Ohne Neukauf besteht 
keine Rücknahmepflicht.  
Sperrgut, gestrichenes oder be-
handeltes Holz kann auch der 
Kehrichtabfuhr mitgegeben wer-
den. 

Sperrgut/Holz kann dem Haus-
kehricht mitgegeben werden, ist 
jedoch gebührenpflichtig. 
 
Die Sammlungen werden an 
folgenden Daten aufgrund ei-
nes Feiertages auf den Freitag 
verschoben:  
 

21.05.2020  22.05.2020 
 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

      

Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

      

Grüngut 

 

Als Grüngut gelten organische 
oder pflanzliche Gartenabfälle, 
Laub, Baum- und Heckenschnitt. 
 
Die Grüncontainer werden 
häufig überfüllt bereitgestellt! 
Wir bitten Sie daher, die Con-
tainer regelmässig zur Lee-
rung bereitzustellen. 

Abfälle aus dem Garten sollten 
möglichst vor Ort kompostiert 
werden. Wo dies nicht möglich 
ist, ist das Grüngut in gebühren-
pflichtigen Grüncontainern oder 
gebündelt mit Grünabfuhrvignet-
ten versehen, bereitzustellen.  
Den Container bitte mit Ihrem 
Namen, resp. der Liegenschaft 

beschriften. * Wird nur durchge-
führt, wenn kein Schnee liegt 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

  17. 
7. 

28. 
19. 

9. 
30. 

Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

21. 11. 
1. 
22. 

13. 
27. 

10. 
24.* 

 

Papier 

 

Zeitungen, Zeitschriften,  
Taschenbücher, Bücherseiten 
ohne Einband, Telefonbücher, 
Prospekte ohne Beschichtung, 
usw. zählen zum Altpapier. Kar-
ton wird separat gesammelt. 
Nicht in die Altpapiersammlung, 
sondern in den Kehricht gehören 
Hygienepapier, Papierservietten, 
Haushaltpapier und Windeln. 

In fest verschnürten Bündeln 
von max. 5 kg. Keine Papierta-
schen. Bereitstellung am Mor-
gen des Sammeltages. Bei der 
Bereitstellung am Vorabend bitte 
vor Regen schützen.  
ACHTUNG 
Februar-Sammlung neu auch 
am Mittwoch 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

 19.   13.  

Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

 19.   18.  

Karton 

 

In die Kartonsammlungen gehö-
ren Wellkarton und alle Arten 
von unbeschichteten Kartonver-
packungen wie Schachteln, 
Früchte- und Gemüsekartons, 
usw.  Verschmutzter oder mit 
Kunststoff beschichteter Karton 
(z.B. Tetrapack) ist mit dem 
Kehricht zu entsorgen. 

Bereitstellung am Morgen des 
Sammeltages.  
Sperrige Verpackungen aus Kar-
ton können gratis im Verkaufs-
geschäft zurückgelassen oder 
später zurückgebracht werden. 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

  20.   26. 

Juli Aug Sep Okt Nov Dez 

  18.   18. 

 
 

Sammlung an bestehender Gemeindesammelstelle 
beim Gemeindezentrum Arch (Unterdorfstrasse 12, Arch) 

Entsorgung Was Wie Wann / Wo 

Glas 

 

In die Glassammelbehälter ge-
hört Verpackungsglas, getrennt 
nach Farben.  
Nicht in die Glassammlung, son-
dern zu den mineralischen Ab-
fällen gehören Fenster, Spiegel, 
Autoscheiben, Ton, Keramik, 
Porzellan.  

Nach Farben getrennt. Ver-
schlüsse und andere Fremdma-
terialien sind vorher zu entfer-
nen.  
Was nicht weiss oder braun ist, 
wird mit dem Grünglas gesam-
melt.  
 

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Jeden Donnerstag 

Jeden Donnerstag 

Jeden Donnerstag 

Jeden Donnerstag 
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Aluminium 
Weissblech 

 

Aluminium und Weissblech.  
Nicht in die Alu-Sammlung ge-
hören Verbundverpackungen 
wie Tiernahrungsbeutel oder 
Kaffeekapseln.  

Nur grob gereinigtes,  
zusammengepresstes Material 
entsorgen.  
Aluminium und Blechbüchsen 
müssen nicht getrennt werden.  

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Altöl 

 

In die Separatsammlung gehö-
ren Speiseöl (Öle und Fette tieri-
scher und pflanzlicher Herkunft) 
und Mineralöl (Motoren- und Ge-
triebeöl).  

Altöl darf auf keinen Fall über 
die Kanalisation entsorgt 
werden. 

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Textilien Zu den separat gesammelten 
Textilien zählen tragbare Kleider 
und Schuhe.  
Stark verschmutzte Schuhe und 
Textilien gehören in den Keh-
richt.  

In speziellen Plastiksäcken der 
Hilfswerke.  

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Nespresso 
Kapseln 

 

In den Nespressokapselbehälter 
gehören ausschliesslich leere 
Nespressokapseln.  

Einwurf in den entsprechenden 
Sammelbehälter. Keine vollen 
Säcke neben den Behälter  
stellen. 

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Toner- 
kartuschen 

 

In die Behälter gehören aus-
schliesslich leere  
Tonerkartuschen ohne  
Kartonverpackung. 

 
Gemeindeverwaltung Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

Batterien 

 

Alkali/Mangan- und Kohle/Zink- 
Batterien sowie Quecksilber- 
batterien und aufladbare Batte-
rien (Akkus).  

Akkumulatoren bis 5 kg (z.B. 
„Autobatterien“) muss der Fach-
handel gratis zurücknehmen.  

Sammelstelle Gemeindezentrum Arch 
Unterdorfstr. 12, 3296 Arch 

 

Rückgabe bei den Verkaufsstellen 

Entsorgung Was Wie Wann / Wo 

Haushalt-
Kunststoffe 

 

 Tragetaschen, Zeitschriftenfo-
lien, Sixpackfolien; Milch-, 
Shampoo-, Weichspüler-, Putz-
mittelflaschen usw. Getränkefla-
schen, Öl- und Essigflaschen, 
Tiefziehschalen wie: Eier- und 
Guetzliverpackungen, Fleisch-
schalen; Eimer, Blumentöpfe, 
Kübel, Joghurtbecher; Getränke-
verbundkartons wie Tetrapacks 
von Milch, Säften, Shakes usw.; 
Verbundmaterialien wie Auf-
schnitt-, Käseverpackungen 
usw. 

Weiterhin in den Kehrichtsack 
gehören: 

- Stark verschmutzte Verpackun-
gen von Grillwaren mit Mari-
nade 

- Verpackungen mit Restinhalten 
- Einweggeschirr  
- Spielzeug 
- Gartenschläuche 
- usw. 

Die Sammelsäcke können bei der Gemein-
deverwaltung Arch, Unterdorfstrasse 12, 
wie auch bei der Firma Schlunegger-  
Kocher Transporte AG in Büren bezogen 
werden.  
 
Die vollen Sammelsäcke können nur bei 
der Schlunegger-Kocher Transporte AG, 
Riesenmattstrasse 5, 3294 Büren a.A, ab-
gegeben werden. 

PET- 
Flaschen 

 

PET-Getränkeflaschen gehören 
zurück zu den Verkaufsstellen.  

Falls PET-Flaschen Rückstände 
von Essig, Öl, Shampoo, Putz-
mitteln, o.ä. enthalten, sind sie 
mit dem Kehricht zu entsorgen.  

PET-Flaschen können direkt bei den Ver-
kaufsstellen in die bereitgestellten Behälter 
geworfen werden.  
 

 
Elektronik-/ 

und 
Kühlgeräte 

 
 

Alle elektronischen und elektri-
schen Geräte samt Zubehör 
können an den Verkaufsstellen 
gleichartiger Geräte kostenlos 
zurückgegeben werden, auch 
ohne Neukauf und unabhängig 
der Marke. 

 
Rückgabe bei den Verkaufsstellen oder bei 
der Schlunegger-Kocher Transporte AG, 
Riesenmattstrasse 5, 3294 Büren a.A. 

http://www.swissrecycling.ch/wertstoffe/kunststoff/
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Sagex, 
Styropor 

 

Sperriges Verpackungsmaterial 
aus EPS (Sagex, Styropor 
usw.), welches nicht in einen 35- 
Literkehrichtsack passt, kann 
gratis im Verkaufsgeschäft zu-
rückgelassen oder später dahin 
zurückgebracht werden.  
 

 
Gratisrückgaben über den Handel.  
 

Altpneus 

 

Pneus müssen einem Hersteller 
oder Händler der entsprechen-
den Marke zurückgebracht wer-
den. Bei gleichzeitigem Kauf 
neuer Reifen müssen die Händ-
ler Pneus jeder Marke zurück-
nehmen.  
 

Ohne Felgen.  
Fahrrad- und Mofareifen mit 
dem Hauskehricht entsorgen. 

Entsorgung nur über den Fachhandel. 

 

Sammlung an speziellen Sammeltagen 
beim Gemeindezentrum Arch 

Entsorgung Was Wie Wann / Wo 

Altmetall 

 

In die Separatsammlung gehö-
ren alle Arten von Metallen (Ge-
stelle, Wäscheständer, Fahrrad-
rahmen, Pfannen usw.). Ge-
trennt von den übrigen Metallen 
gesammelt, werden Stahlblech- 
/Weissblechdosen und Alumini-
umverpackungen.  

An den nebenstehenden Daten 
steht Ihnen ein Container beim 
Gemeindezentrum zur Verfü-
gung.   
 

Freitag, 24. April 2020 
Freitag, 23. Oktober 2020 
 
Die Sammlung findet jeweils von 11.00 – 
16.00 Uhr statt. 

Chemika-
lien, 

Sonder-
müllabfälle 

 
 
 

Kleinmengen an Sonderabfällen 
aus Haushalten wie Farben, La-
cke, Lösungsmittel, Chemika-
lien, Pflanzenschutzmittel (allg. 
Produkte mit einem Gefahren-
symbol) und Quecksilberthermo-
meter können unabhängig von 
einem Neukauf, gratis an den 
Verkaufsstellen der entspre-
chenden Produkten zurückgege-
ben werden. Nicht mehr brauch-
bare Medikamente nehmen 
ebenfalls die Verkaufsstellen zu-
rück; dafür kann ein Entgelt ver-
langt werden.  

In Originalverpackung oder  
Originalgebinde.  

Freitag, 24. April 2020 
 
Die Sammlung findet jeweils von 11.00 – 
16.00 Uhr statt. 

 

Entsorgung Tierkadaver 

Entsorgung Was Wie Wann / Wo 

Tier- 
kadaver 

 

Tote Tiere, Fleischabfälle (Inne-
reien, Knochen, Fett) und 
Schlachtnebenprodukte (Häute, 
Borsten, Federn) gehören in die 
Tierkadaversammelstelle Leuzi-
gen. 
Tote Kleintiere können dem Ge-
meindewerkhof gemeldet  
werden (Tel. 032 679 00 30) 

Während Schalteröffnungszeiten 
Gemeindeverwaltung Leuzigen 
 Tel. 032 679 21 10 
 
Während Stallzeiten 
Markus Kaiser 
Tel. 079 432 99 36 

Das Vergraben von Kleintieren bis 10 kg 
auf privaten Grund ist gestattet. Die Über-
deckung mit Erde muss mindestens 50 cm 
betragen. 

Tierkrema-
torium 

Viele Tierhalter/-innen haben 
das wertvolle Zusammenleben 
mit Ihrem "Hausgenossen" wäh-
rend Jahren erlebt und es ist 
ihnen nicht gleichgültig, was 
nach seinem Tod passiert. 

Auf Wunsch erhalten Sie die 
Asche Ihres Tieres nach einer 
Einzelverbrennung in einer Urne 
oder einem von Ihnen bestimm-
ten Gefäss zurück. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, Ihren 
Schützling mit anderen Tieren 
gemeinsam in einer Sammelkre-
mation einzuäschern.  

Tierkrematorium Kirchberg 
Industrie Neuhof 60 
3422 Kirchberg 
Tel. 034 446 05 00 

 


